
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
34

0 
59

1
A

1
*EP001340591A1*
(11) EP 1 340 591 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
03.09.2003 Patentblatt 2003/36

(21) Anmeldenummer: 03000296.8

(22) Anmeldetag: 09.01.2003

(51) Int Cl.7: B24B 55/10, B24B 23/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO

(30) Priorität: 02.03.2002 DE 10209325

(71) Anmelder: Metabowerke GmbH
72622 Nürtingen (DE)

(72) Erfinder:
• Penka, Walter

72622 Nürtingen (DE)
• Nyber, Oliver, Dipl.-Ing.

72622 Nürtingen (DE)

(74) Vertreter: Langöhrig, Angelika Beate
Dreiss, Fuhlendorf,
Steimle & Becker
Patentanwälte
Postfach 103762
70032 Stuttgart (DE)

(54) Elektrohandwerkzeug

(57) Elektrohandwerkzeug mit einer Absaugeinrich-
tung und einer mit der Absaugeinrichtung zusammen-
wirkenden Staubaufnahmeeinrichtung (2), bei dem die
Staubaufnahmeeinrichtung (2) von einem im wesentli-
chen starren, einen Staubsammelraum (4) bildenden
am Maschinengehäuse anbringbaren Gehäusebauteil
(8) gebildet ist, in den ein Filtermittel (50) aufnehmbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäusebauteil
(8) Führungsmittel zur Aufnahme des Filtermittels um-

fasst und das Gehäusebauteil (8) eine durch einen Dek-
kel (40) verschließbare Öffnung (60) aufweist zur Auf-
nahme des Filtermittels (50) und zum Entleeren des in
dem Gehäusebauteil (8) angesammelten, angesaugten
Staubes, wobei der Deckel (40) in der Montageposition,
in der der Gehäusebauteil (8) mit dem Maschinenge-
häuse (6) verbunden ist, öffen- und schließbar ist, zum
Austausch des Filtermittels und zum Entleehren des
Staubsammelraumes (4).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Elektrohandwerk-
zeug insbesondere ein exzentrisch oder oszillierend
bzw. hin- und hergehend antreibbares Elektroschleif-
werkzeug, wie insbesondere einen Dreieckschleifer,
Exzenterschleifer oder Sander, bzw. einen Hobel, eine
Lackfräse oder Stichsäge, etc. mit einer Staubabsaug-
einrichtung und einer mit der Staubabsaugeinrichtung
zusammenwirkenden Staubaufnahmeeinrichtung, bei
dem die Staubaufnahmeeinrichtung von einem im we-
sentlichen starren, einen Staubsammelraum bildenden,
am Maschinengehäuse anbringbaren Gehäusebauteil
gebildet ist, in den ein Filtermittel aufnehmbar ist.
Die Erfindung soll im Folgenden beispielhaft anhand ei-
nes Elektroschleifgerätes erläutert werden, ohne dass
jedoch eine Beschränkung hierauf vorgenommen wer-
den soll. Die Erfindung kann grundsätzlich bei allen
Handwerkzeugen eingesetzt werden, bei denen eine
Staubentwicklung besteht bzw. Späne anfallen.
[0002] Staubabführ- oder -aufnahmeeinrichtungen
sind bei Elektroschleifgeräten beispielsweise in Form
eines Schleifstaubtransportkanals, an den ein Staub-
saugerschlauch ankoppelbar ist, oder in Form eines
Staubsammelbeutels ausgebildet.
[0003] Es erweist sich oftmals als hinderlich, wenn
das Gerät mit einem Staubsaugerschlauch verbunden
ist, weil dies die Handhabbarkeit und Manövrierbarkeit
beim Schleifen erheblich einschränkt. Übliche Staub-
saugerschläuche sind zudem nicht allzu lang, so dass
bei Überkopfarbeiten zusätzliche Schwierigkeiten ent-
stehen können. Auch die Verwendung eines aus Papier
oder textilen Materialien gebildeten Staubauffangbeu-
tels ist nachteilig, da dieser die Abmessungen des
Schleifgeräts nicht selten auf das Doppelte vergrößert.
Darüber hinaus ist das Wechseln der an- und abkoppel-
baren Staubbeutel aufwendig und unbefriedigend.
[0004] Ein derartiges Elektrohandwerkzeug ist bei-
spielsweise aus der DE 198 00 045 A1 bekannt. Des
weiteren offenbart auch die DE 41 21 256 A1 ein Elek-
trowerkzeug mit einem Behältnis für Staub, wobei das
Behältnis als Staubbeutel ausgebildet ist und am hinte-
ren Gehäuseende durch Aufstecken auf den Abluftka-
nal angebracht werden kann. Um den Staubsack zu sta-
bilisieren, ist eine Halteeinrichtung vorgesehen, die am
Anschlusskabel des Sanders befestigt wird. Auch hier
muss der Staubsack zum Entleeren vom Gerät abge-
nommen werden und darüber hinaus ist ein derartiger
Staubsack nicht vor mechanischen Beschädigungen
geschützt.
[0005] Weiterhin ist es bekannt, ein starres, unmittel-
bar an das Maschinengehäuse anbringbares gehäuse-
bildendes Bauteil vorzusehen, welches unmittelbar am
Maschinengehäuse, vorzugsweise an der Unterseite
des Maschinengehäuses anordenbar und an diesem
gehalten ist. Auf diese Weise ist der Staubsammelraum
nicht, wie bei Verwendung eines Staubbeutels, nach
hinten oder von den Seiten des Maschinengehäuses

des Elektrohandwerkzeugs abstehend und damit stö-
rend angeordnet, sondern er schmiegt sich kompakt an
das Maschinengehäuse an. Eine derartige Gestaltung
ist beispielsweise aus der
DE 198 31 383 A1 bekannt. Der Staubsammelbehälter
ist hier als starrer Kunststoffbehälter ausgebildet, der
auf den Abluftkanal eines Sanders aufgesteckt wird. Der
Filter ist fest mit dem Gehäusedeckel des Staubauffang-
behälters verbunden, so dass zum Wechsel des Filters
der Staubauffangbehälter vom Gerät abgenommen
werden muss. Es muss dann der Deckel entfernt wer-
den und gegen einen neuen Deckel mit einem neuen
Filter ausgetauscht werden. Gleiches gilt für das Entlee-
ren des Staubauffangbehälters, wobei der Austausch
des Deckels in diesem Fall entfallen kann.
[0006] Darüber hinaus ist aus der DE 40 38 634 C2
ein Schleifgerät bekannt, bei dem ein Sammelbehälter
vorgesehen ist, wobei hier Öffnungen im Sammelbehäl-
ter durch Netzgewebe als Filter überspannt sind.
[0007] Schließlich ist aus der DE 299 23 577 U1 ein
gattungsgemäßes Elektrohandwerkzeug bekannt, mit
einem starren Gehäusebauteil als Staubsammelraum,
in das ein Filtermittel über mehrere Seiten innen an das
Gehäusebauteil anlegbar ist, wobei das Filtermittel aus
einem ebenen Abschnitt eines Filtermaterials den Ab-
messungen der Innenseite des Gehäusebauteils ent-
sprechend faltbar ist.
[0008] Die Filterung der Abluft wird damit über einen
Flachfilter gewährleistet, der auf einen stabilen Rahmen
aufgebracht ist. Zum Entleeren des Behälters bzw.
Wechseln oder Reinigen des Filters muss der gesamte
Staubsammelbehälter vom Gerät abgenommen wer-
den.
[0009] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein Elektrohandwerk-
zeug der vorstehend genannten Art dahingehend zu
verbessern, dass die Entleerung und der Wechsel des
Filters deutlich erleichtert ist.
[0010] Die Aufgabe wird bei einem Elektrohandwerk-
zeug der genannten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass das Gehäusebauteil Führungsmittel zur Auf-
nahme des Filtermittels umfasst und das Gehäusebau-
teil eine durch einen Deckel verschließbare Öffnung
aufweist, zum Einsetzen des Filtermittels und zum Ent-
leeren des in dem Gehäusebauteil angesammelten, an-
gesaugten Staubes, wobei der Deckel in der Montage-
position, in der das Gehäusebauteil mit dem Maschi-
nengehäuse verbunden ist, öffen- und schließbar ist
zum Austausch des Filtermittels und zum Entleeren der
Staubaufnahmeeinrichtung. Durch die Vorsehung einer
Öffnung, die durch eine Klappe bzw. einen Deckel ver-
schließbar ist, kann erreicht werden, dass nicht länger
eine Entfernung des Staubsammelbehälters von der
Maschine zum Entleeren und zum Wechseln des Filters
notwendig ist. Grundsätzlich ist es damit auch möglich,
den Staubsammelbehälter fest mit dem Handwerkzeug
selbst zu verbinden.
[0011] Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
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das Gehäusebauteil lösbar mit dem Maschinengehäuse
in seiner Montageposition verbunden ist, insbesondere
mit diesem formschlüssig verrastbar ist.
[0012] Das den Staubsammelraum bildende Gehäu-
sebauteil kann an sich in beliebiger Weise am Maschi-
nengehäuse gehalten sein, insbesondere kann es auch
fest mit diesem verbunden sein. Vor einer Befestigung
mittels Schrauben wird eine klemmschlüssige oder eine
formschlüssige Anordnung bevorzugt. Dabei erweist es
sich als vorteilhaft, wenn das Gehäusebauteil in seiner
Montageposition am Maschinengehäuse verrastbar ist.
Solchenfalls erweist es sich wiederum als Vorteil, wenn
ein manuell lösbares federndes Rastelement vorgese-
hen ist, das vorzugsweise an einer in Längsrichtung hin-
teren Endseite des Gerätes angeordnet ist.
[0013] Sofern das Gehäusebauteil lösbar verbunden
ist mit dem Maschinengehäuse, besitzt dies den Vorteil,
dass es beispielsweise gegen einen Sauganschluss ei-
nes Staubabsauggerätes, beispielsweise eines Staub-
saugers, ausgetauscht werden kann.
[0014] Das Gehäusebauteil kann dabei im wesentli-
chen als Kunststoffspritzgussteil ausgebidet sein und
insbesondere aus zwei Schalen bestehen. Die Verwen-
dung eines Zweischalengehäuses besitzt herstellungs-
technische Vorteile.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Elektrohandwerkzeuges ist das
den Staubsammelraum bildende, im wesentlichen star-
re Gehäusebauteil auf das Maschinengehäuse, vor-
zugsweise auf dessen werkstückzugewandte Untersei-
te, aufschiebbar. Es kann auf diese Weise eine kompak-
te Erscheinungsform des Elektrohandwerkzeuges er-
zeugt werden und außerdem wird das Aufschieben des
Gehäusebauteils von einem Benutzer als unkompliziert
und leicht durchführbar empfunden.
[0016] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung ist
das Gehäusebauteil im wesentlichen länglich ausgebil-
det, mit einer Längserstreckung, die in der Montagepo-
sition mit der Längserstreckung des Elektrohandwerk-
zeugs zusammenfällt und das Gehäusebauteil weist ei-
ne zum Werkzeug hin orientierte Stirnseite auf, an der
es mit der Absaugvorrichtung über einen Anschlussstut-
zen verbindbar ist, eine davon abgewandte Endseite,
zwei einander gegenüberliegende Längsseiten sowie
eine von dem Maschinengehäuse abgewandte Boden-
seite und eine dem Maschinengehäuse zugewandte
Deckseite. Zwischen dem Werkzeug, beispielsweise ei-
nem dreieckförmigeren oder runden Schleifteller bzw.
einem rechteckigen Schleifteller, und der Staubaufnah-
meeinrichtung ist üblicherweise eine Art Staubtrans-
portkanal ausgebildet. Dieser Staubtransportkanal
mündet direkt in den Staubsammelraum. Der Staub-
transportkanal verläuft vorzugsweise auf der werkstück-
zugewandten Unterseite des Elektrohandwerkzeuges
und ist in Weiterbildung der Erfindung vom Maschinen-
gehäuse selbst gebildet. Er mündet vorzugsweise in die
zum Elektrohandwerkzeug hin orientierte Stirnseite des
Gehäusebauteils.

[0017] Es kann hierbei vorgesehen sein, dass die Öff-
nung zum Filterwechseln bzw. Entleeren des Staubauf-
fangbehälters an der Endseite angeordnet ist. Insbe-
sondere bei Vorsehen der Öffnung an der Endseite kann
eine Entleerung auf einfache Weise verwirklicht wer-
den, indem die Öffnung durch Öffnen des Deckels bzw.
Verschwenken der Klappe freigeben wird und das Werk-
zeug mit seine Längserstreckung senkrecht gehalten
wird, wobei z.B. der Schleifteller nach oben und das
Netzkabel nach unten zeigen. Auf diese Weise kann be-
sonders einfach der Staub aus dem Staubsammelraum
in einen beliebigen Endauffangbehälter überführt wer-
den.
[0018] Darüber hinaus ist auf diese Weise auch be-
sonders einfach ein Wechsel des Filters möglich, indem
die Klappe geöffnet wird und der Filter aus der Öffnung
und dem Staubsammelbehälter hinaus gezogen wird, in
Richtung der Längsachse des Elektrohandwerkzeugs,
wobei hier keine Behinderung durch das Werkzeug sel-
ber besteht.
[0019] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
zwischen dem Maschinengehäuse und der Deckseite
zumindest bereichsweise ein Abstand in der Montage-
position verbleibt und das Maschinengehäuse in die-
sem Bereich als Griff ausgebildet ist, wobei das Gehäu-
sebauteil so einen Griffschutz bildet gegen Berührun-
gen eines Benutzers des Elektrohandwerkzeugs mit ei-
nem Werkstück oder dem Werkzeug, also z.B. dem
Schleifteller selbst.
[0020] Durch Ausgestaltung des Maschinengehäu-
ses im Bereich des Griffes sowie des Gehäusebauteils
kann eine ergonomische Griffmulde mit gleichzeitigem
Handschutz gebildet werden, wie sie bei modernen
Elektrohandwerkzeugen heute z.T. bereits vorgesehen
ist.
[0021] Die umgreifende und führende Hand eines Be-
nutzers wird daher vor Berühungen mit dem Werkstück
und daher vor Verletzungen geschützt, was besonders
vorteilhaft ist. Auf der werkstückzugewandten Untersei-
te des Maschinengehäuses kann dieses in vorteilhafter
Weise eine wellenförmig ausgebildete Greifkontur für
die Finger eines Benutzers des Gerätes ausbilden.
[0022] Die vorzugsweise schlitzförmigen Luftaus-
trittsöffnungen des Gehäusebauteils können an sich
über sämtlichen Seiten des Staubsammelraums ange-
ordnet sein. Nach einer bevorzugten Ausführungsform
erstrecken sie sich im wesentlichen durchgehend über
die Bodenseite und/oder die Deckseite des Gehäuse-
bauteils und/oder in die Längsseiten hinein und können
über die gesamte Querrichtung der jeweiligen Seite ver-
laufen. Durch die Ausgestaltung der schlitzförmigen
Luftaustrittsöffnungen können darüber hinaus bestimm-
te Designakzente gesetzt werden.
[0023] Besonders bevorzugt ist es jedoch, die Luft-
austrittsöffnung an der Deckseite anzubringen, da dann
ein leichteres Einbringen und Abdichten der Filtermittel
durch eine nach oben verschwenkbare Klappe zum Ver-
schließen der Öffnung möglich ist.
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[0024] Insbesondere wenn ein Filtereinsatz verwen-
det wird, der an einem Rahmen angeordnet ist, kann
vorgesehen sein, dass der Rahmen im Bereich der
Deckseite im Inneren des Gehäusebauteils zum Liegen
kommt und im Bereich des Rahmens eine Abdichtung
stattfindet. Auf diese Weise kann besonders einfach ei-
ne gute Staubfilterung aus der Luft erzielt werden und
gleichzeitig ein einfaches Einschieben des Filters ge-
währleistet sein, indem die Klappe einfach nach oben
verschwenkt wird und der Filter in die entsprechenden
Nuten eingeschoben wird.
[0025] Eine derartige Ausgestaltung wird von einem
Benutzer als besonders problemlos gefunden.
[0026] Dabei kann vorgesehen sein, dass der Deckel
zum Verschließen der Öffnung gelenkig an dem Gehäu-
sebauteil festgelegt ist, insbesondere an seinem in
Richtung der Deckseite zugewandten Ende. Der Deckel
lässt sich dann um eine im wesentlichen horizontale
Schwenkachse nach oben umklappen. Es kann dabei
vorgesehen sein, dass er sowohl in der geschlossenen
Stellung über Rastmittel mit dem Gehäusebauteil ver-
rastbar ist, aber es kann auch eine Rastung in einer oder
zwei geöffneten Stufen vorgesehen sein. So kann bei-
spielsweise eine erste Stufe der Öffnung vorgesehen
sein, die zur Entleerung des Staubsammelbehälters
dient. In einer zweiten Stufe kann dann vorgesehen
sein, dass die Klappe ganz nach oben verschwenkt ist
und in dieser Position ein besonders einfaches Wech-
seln des Filtermittels ermöglicht wird. Insbesondere
kann der Deckel jedoch den Vorteil besitzen, stets am
Gerät zu verbleiben, und zwar auch beim Wechseln
oder Säubern des Filtereinsatzes, der einfach von hin-
ten aus dem Gehäuse herausgezogen wird. Auf diese
Weise ist der Deckel unverlierbar mit dem Gehäusebau-
teil verbunden.
[0027] Schließlich kann vorgesehen sein, dass am
Deckel eine Dichtkante vorgesehen ist, die mit einer um-
laufenden Dichtkante in dem Gehäusebauteil korre-
spondiert und den Filter gegenüber dem Gehäusebau-
teil abdichtet, wobei die Dichtkante insbesondere in die
Führungsmittel integriert ist oder durch diese selbst ge-
bildet wird.
[0028] Damit wird sichergestellt, dass sämtliche Ab-
luft durch den Filter hindurchgelangt, bevor sie aus dem
Gehäusebauteil austreten kann. Eine besonders gute
und effektive Abluftreinigung wird auf diese Weise si-
chergestellt.
[0029] Das Filtermittel kann als ein Filtereinsatz, be-
stehend aus einem Rahmen und einem hiermit fest ver-
bundenen Filter ausgebildet sein, wobei der Rahmen
insbesondere eine rechteckige Form besitzen kann. Mit
dem Rahmen kann das Filtermittel dann in Gehäusenu-
ten als Führungsmittel eingeschoben oder auf Gehäu-
sestege als Führungsmittel aufgeschoben sein. Gene-
rell können im Inneren des Gehäusebauteils Stützmittel
als Führungsmittel vorgesehen sein, wobei diese steg-
oder rippenförmige Innenvorsprünge besitzen können.
Bei dem Filtermittel kann es sich hierbei um einen Fal-

tenfilter handeln, wobei der Faltenfilter an seinen beiden
Enden, also der Stirn- und der Endseite, einen aus
Kunststoff bestehenden Filterabschluss besitzen kann.
Der Faltenfilter kann damit abgedeckt werden, so dass
er allseitig geschlossen ist.
[0030] Die Abdeckung kann dabei der Form des Fal-
tenfilters entsprechen.
[0031] Durch den rechteckigen Rahmen kann vorge-
sehen sein, dass der Filter symmetrisch ausgebildet ist
und somit ein Falscheinbau verhältnismäßig sicher ver-
mieden werden kann.
[0032] Schließlich kann vorgesehen sein, dass das
Gehäusebauteil mit dem Maschinengehäuse dicht ver-
bunden ist, wobei im Gehäusebauteil an der Stirnseite
oder der korrespondierenden Seite des Maschinenge-
häuses eine umlaufende Dichtung, insbesondere ein
O-Ring, vorgesehen ist, gegen den das andere Bauteil
anliegt und so gepresst wird, dass eine dichte Verbin-
dung sichergestellt ist.
[0033] Um ein besonders leichtes Arbeiten mit dem
Elektrohandwerkzeug zu gewährleisten, kann vorgese-
hen sein, dass das Gehäusebauteil in Richtung seiner
Bodenseite nicht über das Werkzeug selbst hinausragt.
[0034] Es erweist sich ferner darüber hinaus als vor-
teilhaft, wenn das Gehäusebauteil eine flächenhafte
ebene Bodenseite aufweist, da hierdurch beim Abstel-
len des Elektrohandwerkzeugs auf eine Unterlage eine
wackelfreie stabile Anordnung erreicht werden kann.
Wenn die Bodenseite des Gehäusebauteils in dersel-
ben Ebene wie die Fläche des Werkzeugs verläuft, so
kann das Elektrohandwerkzeug auf der gesamten Bo-
denfläche des den Staubsammelraum bildenden Ge-
häusebauteils abgestellt werden. Sofern diese Boden-
fläche gegenüber dem flächenhaften Werkzeug zurück-
gesetzt ist, um eine leichtere Bearbeitung eines Werk-
stücks zu ermöglichen, so steht eine zumindest quer
verlaufende linienförmige Auflage zur Verfügung, so
dass ein Verkippen des Geräts zur Seite hin weitgehend
vermieden wird.
[0035] Um das Gehäusebauteil noch sicherer mit
dem Maschinengehäuse zu verbinden, kann vorgese-
hen sein, dass die Endseite des Gehäusebauteils so ge-
staltet ist, dass eine Kabeltülle des Netzanschlussteils,
die an dem Maschinengehäuse angebracht ist und aus
diesem hervorsteht, durch das Gehäusebauteil umgrif-
fen wird. Dabei kann das Gehäusebauteil so ausgebil-
det sein, dass es im Bereich seiner Endseite an das
Endgriffstück des Maschinengehäuses anschließbar ist
und so geformt ist, das es nahtlos in dieses übergeht
und so den Eindruck eines einheitlichen Griffes zusam-
men mit dem Maschinengehäuse vermittelt.
[0036] Da es bei Bedarf doch erforderlich oder wün-
schenswert wäre, eine externe Staubabsaugvorrich-
tung einzusetzen, erweist es sich als besonders vorteil-
haft, wenn das den Staubsammelraum bildende Gehäu-
sebauteil abnehmbar und gegen eine externe Staubab-
saugvorrichtung austauschbar ist. Hierbei ist es beson-
ders vorteilhaft, wenn der Anschlussstutzen am Maschi-
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nengehäuse so gestaltet ist, dass kein Adapter notwen-
dig ist.
[0037] Weitere Einzelheiten und Merkmale sowie
Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den beigefüg-
ten Ansprüchen, für deren Merkmale jeweils für sich ge-
nommen Schutz beansprucht wird, und aus der zeich-
nerischen Darstellung und nachfolgenden Beschrei-
bung einer bevorzugten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Elektrohandwerkzeugs.
[0038] Dabei zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemä-
ßen Elektroschleifgerätes;

Figur 2 ein Gehäusebauteil gemäß Figur 1 einzeln in
einer Seitenansicht;

Figur 3 die Darstellung gemäß Figur 2, wobei eine
Gehäusehälfte entfernt wurde;

Figur 4 ein Staubsammelbehälter gemäß Figur 2 von
hinten mit entferntem Deckel;

Figur 5 ein Filtermittel von hinten ;

Figur 6 eine Draufsicht auf ein Filtermittel gemäß Fi-
gur 5;

Figur 7 ein Längsschnitt durch ein Filtermittel gemäß
Figur 6 und

Figur 8 eine Seitenansicht des Deckels.

[0039] Figur 1 zeigt eine bevorzugte Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Elektrohandwerkzeu-
ges in Form eines Sanders mit einer Staubaufnahme-
einrichtung 2 die von einem einen im wesentlichen star-
ren Staubsammelraum 4 bildenden und lösbar an einem
Maschinengehäuse 6 des Schleifgerätes anbringbaren
Gehäusebauteil 8 gebildet ist.
[0040] Der Sander umfasst einen an sich bekannten
und nicht näher beschriebenen Schleifteller 10 mit
Durchgangsöffnungen in nicht dargestellter Weise.
Durch die Durchgangsöffnungen wird im Schleifbetrieb
Staub in das Innere des Maschinengehäuses gefördert.
Dies wird durch eine entsprechende Gebläseeinrich-
tung gefördert. Die Gebläseeinrichtung ist in bekannter
Weise ausgebildet und bläst Luft und damit Schleifstaub
durch die Öffnungen im Schleifteller 10 hindurch in ei-
nen Staubtransportkanal. Der Staubtransportkanal
mündet-in eine Eintrittsöffnung bzw. einen An-
schlussstutzen, der mit einer Eintrittsöffnung des Staub-
sammelraums 4 an dessen Stirnseite 12 zusammen-
wirkt.
[0041] Der elektrische Antrieb ist über ein Kabel 14
das mittels eines Kabelstutzens 16 an dem Maschinen-
gehäuse verbunden ist, gegeben. Der Kabelstutzen
wird hierbei durch ein Anteil 18 des Gehäusebauteils 8

umgriffen. Der Anteil des Gehäusebauteil 18 ist dabei
so ausgebildet, dass er auf der einen Seite mit dem Ge-
häusebauteil 8 eine harmonische Form bildet und auf
der anderen Seite so ausgebildet ist, dass er nahtlos an
das Maschinengehäuse 6 anschließt, so dass der Ge-
häusebauteil 8 zusammen mit dem Maschinengehäuse
6 eine organisch wirkende Gesamtform bildet.
[0042] Das Maschinengehäuse 6 ist dabei zumindest
im Bereich 20 so ausgebildet, dass es als Griff dient. Im
Bereich des Gehäuses 20, das als Griff dient, ist darüber
hinaus ein Betätigungselement 22 zum Ein- und Aus-
schalten des Werkzeugs vorgesehen. An dem Schleif-
teller 10 kann ein passendes Sandpapier befestigt wer-
den.
[0043] Zum Führen des gezeigten Sanders ist dar-
über hinaus ein weiterer vorderer Handgriff 24 vorgese-
hen, der mit der zweiten Hand ergriffen werden kann.
[0044] Insgesamt kann durch die angepasste Form
des Gehäusebauteils 8 an die Maschinenform des San-
ders ein im Design sehr ansprechendes Werkzeug er-
reicht werden. Darüber hinaus kann durch den Abstand
26 zwischen dem Bereich 20 und dem Gehäusebauteil
8 eine geschützte Führung des Werkzeugs erzielt wer-
den. Wird der Griffbereich 20 durch einen Benutzer er-
griffen, wird die Hand durch das Gehäusebauteil 8 ge-
schützt. Auf diese Weise kann neben einer sicheren
auch eine sehr ergonomische Handhabung gewährlei-
stet werden.
[0045] Figur 2 zeigt nun in herausgezogener Darstel-
lung den Gehäusebauteil 8. Am vorderen Ende 12 be-
findet sich hierbei der Staubkanalanschluss der am hin-
teren Ende des Staubkanals des Sanders befestigt wird.
Das Gehäusebauteil besitzt hierbei Luftaustrittsöffnun-
gen 28, die in den Seitenwänden 30 sowie der Decksei-
te 32 des Gehäusebauteils 8 angeordnet sind. Durch
die Luftaustrittsöffnungen 28 wird die gefilterte Luft aus-
geblasen, die vom Staub weitestgehend befreit ist.
[0046] Die Bodenseite 34 des Gehäusebauteils ist
hierbei gerade ausgebildet, um zumindest eine linien-
förmige Auflage beim Abstellen des Sanders und beim
Kippen desselben nach hinten zu gewährleisten. Ein
seitliches Verkippen des Werkzeugs kann hierdurch
verhindert werden.
[0047] Darüber hinaus kann gut der Anteil 18 des Ge-
häusebauteils 8 gesehen werden, was zum Umgreifen
der Kabeltülle 16 dient. Das Gehäusebauteil 8 besteht
hierbei aus zwei Halbschalen 8a und 8b, die durch Ver-
schraubungen 36 miteinander verbunden sind.
[0048] An der Endseite 38 des Gehäusebauteils 8 ist
hierbei ein Deckel 40 vorgesehen, der in Pfeilrichtung
42 verschwenkbar, jedoch fest mit dem Gehäusebauteil
8 verbunden ist. Der Deckel ist hierbei als Klappdeckel
ausgeführt, der um ein Scharnier drehbar gelagert ist.
Die Klappe 40 ist auf diese Weise unverlierbar und auch
während eines Filterwechsels bzw. eines Entleeren des
Staubsammelbehälters gegen Verlieren geschützt, da
sie nicht abgenommen werden muss bzw. kann.
[0049] Die Anlenkung des Deckels ist in Figur 3 dar-
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gestellt.
[0050] Figur 3 zeigt den Staubsammelbehälter ge-
mäß Figur 2 in einer Seitenansicht, wobei eine Gehäu-
sehälfte abgenommen wurde und der Deckel 40 ge-
schnitten dargestellt ist. Die Befestigung des Deckels
40 mit dem Drehgelenk 44 erfolgt hierbei zwischen den
Gehäusehälften. Eine Dichtlippe 46 weist ins Innere des
Staubsammelbehälters.
[0051] Am unteren Ende 48 der Klappe 40 ist eine
Rastnase 49 vorgesehen, mit der die Klappe 40 mit dem
Gehäusebauteil 8 rastend verriegelt werden kann, so
dass die Klappe sicher geschlossen ist. In dem Staub-
sammelbehälter ist das Filtermittel 50 gelagert, beste-
hend aus einem rechteckigen Rahmen 52 sowie einem
Faltenfilter 54. Das Filtermittel 50 ist hierbei in einer Nut
51 (Figur 4) in den Gehäusehälften 8a und 8b geführt.
Die Nut 51 dient hier gleichzeitig als Dichtmittel, um das
Filtermittel gegenüber dem Staubsammelgehäuse ab-
zudichten. Die Abdichtung im Bereich der Klappe 40 er-
folgt dabei über die Dichtlippe 46, die als Teil der um-
laufenden Dichtung vorgesehen ist. Sofern die Abdeck-
klappe 40 ganz in Richtung des Pfeils 42 verschwenkt
ist, gibt die Dichtlippe 46 das Filtermittel 50 frei und die-
ses kann in Pfeilrichtung 56 aus dem Staubsammelbe-
hältnis entfernt werden durch einfaches Herausziehen.
[0052] Im Bereich des Staubkanalanschlusses 13 ist
ebenfalls ein O-Ring vorgesehen, über den eine Abdich-
tung des Gehäusebauteils 8 gegenüber dem Maschi-
nengehäuse 6 erfolgt.
[0053] Figur 4 zeigt nun die Darstellung gemäß Figur
2, wobei der hintere Deckel entfernt wurde. Gut zu er-
kennen ist, dass das Gehäuse aus zwei Halbschalen 8a
und 8 b besteht, die aus Kunststoff als Spritzgussteile
hergestellt sein können. Als Filtermittel 50 ist hierbei ein
Faltenfilter 54 vorgesehen, dessen Falten ebenfalls in
Figur 4 gezeigt sind. Die hinteren Enden der Falten des
Filters sind hier durch eine entsprechend geformte
Kunststoffabdeckung 58 überdeckt, um auch hier ein
Herausblasen der ungefilterten Luft zu verhindern.
[0054] Figur 5 zeigt nun einen Filtereinsatz von hin-
ten, wobei der Filterrahmen 52 sowie die Filterabdek-
kung der Falten 58 zu erkennen sind. Eine Draufsicht
auf einen entsprechenden Filter zeigt Figur 6 wobei der
Rahmen 52 bewusst rechteckig gestaltet wurde, um ei-
nen Einbau sowohl hinsichtlich der einen als auch der
anderen Richtung zu ermöglichen und somit zu verhin-
dern, dass ein fehlerhafter Einbau des Filters 50 möglich
ist. In Figur 7 kann neben dem Rahmen 52 die Abdek-
kung 58 gegenüber dem Faltenfilter 54 ersehen werden.
[0055] Schließlich zeigt Figur 8 eine separate Darstel-
lung des Deckels in einer Seitenansicht mit dem Schar-
nier 44 sowie der Rastnase 49 am unteren Ende 48 des
Deckels 40.
[0056] Wird nun im Betrieb Schleifstaub durch den
Staubabführkanal in den Staubsammelbehälter hinein-
gefördert, so durchdringt die staubgeschwängerte Luft
den Filter 50 und tritt durch die Luftaustrittsöffnungen
28 aus dem Gehäusebauteil 8 aus.

[0057] Sobald der Staubsammelraum gefüllt ist, kann
- ohne dass dieser von der Maschine entfernt wird - der
Staubsammelbehälter entleert werden, indem der Dek-
kel 40 aus seiner ersten Rastposition, in der er eine Öff-
nung 60 an der Endseite 38 des Gehäusebauteils 8 ver-
schließt, in eine zweite Rastposition gebracht wird.
[0058] Durch weiteres Öffnen des Deckels ist es dar-
über hinaus möglich, das Filtermittel bestehend aus Fil-
terrahmen 52 und Falterfilter 54 aus dem Staubsammel-
raum zu entnehmen und ggf. auszutauschen.
[0059] Durch die Führung in Nuten, die gleichzeitig
der Abdichtung dienen im Staubsammelbehälter wird
eine besonders einfache Montage und Demontage des
Filtermittels 50 erzielt. Dies kann herstellungstechnisch
auf einfache Weise durch die Verwendung eines Zwei-
Schalen-Kunststoffgehäuses realisiert werden.
[0060] Der Deckel ist dabei verlierfest am Gehäuse 8
befestigt. Durch die zusätzliche Befestigung der Staub-
auffangkassette an der Kabeltülle 16 des Netzkabels 14
bzw. am hinteren Ende des Sandergehäuses, an dem
das Netzkabel 14 aus dem Gerät geführt wird, ergibt
sich eine stabile Einheit aus Staubauffangkassette und
Sandergehäuse.
[0061] Zwischen dem Anteil 18 des Gehäusebauteils
8 und dem Maschinengehäuse 6 ist ein O-Ring ange-
ordnet, um die Übertragung von Schwingungen und Vi-
brationen des Werkzeugs auf das Gehäusebauteil zu
verhindern oder zumindest zu dämpfen.
[0062] Insbesondere durch ein Entleeren bzw. Filter-
wechsel ohne Abnahme des Gehäusebauteils 8 wird
das Arbeiten mit einem entsprechend ausgerüsteten
Sander deutlich vereinfacht.

Patentansprüche

1. Elektrohandwerkzeug, insbesondere Schleifwerk-
zeug, Hobel, Fräse oder Säge, mit einer Absaug-
einrichtung und einer mit der Absaugeinrichtung zu-
sammenwirkenden Staubaufnahmeeinrichtung (2),
bei dem die Staubaufnahmeeinrichtung (2) von ei-
nem im wesentlichen starren, einen Staubsammel-
raum (4) bildenden am Maschinengehäuse (6) an-
bringbaren Gehäusebauteil (8) gebildet ist, in den
ein Filtermittel (50) aufnehmbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäusebauteil (8) Füh-
rungsmittel zur Aufnahme des Filtermittels umfasst
und das Gehäusebauteil (8) eine durch einen Dek-
kel (40) verschließbare Öffnung (60) aufweist zur
Aufnahme des Filtermittels (50) und zum Entleeren
des in dem Gehäusebauteil (8) angesammelten,
angesaugten Staubes, wobei der Deckel (40) in der
Montageposition, in der der Gehäusebauteil (8) mit
dem Maschinengehäuse (6) verbunden ist, öffen-
und schließbar ist, zum Austausch des Filtermittels
(50) und zum Entleehren des Staubsammelraumes
(4).
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2. Elektrohandwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäusebauteil (8)
lösbar mit dem Maschinengehäuse (6) in seiner
Montageposition verbunden ist, insbesondere mit
diesem formschlüssig verrastbar ist.

3. Elektrohandwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet das das Gehäusebauteil
(8) eine Längsstreckung aufweist, die in der Mon-
tageposition mit der Längserstreckung des Elektro-
handwerkzeug zusammenfällt und das Gehäuse-
bauteil (8) eine zum Elektrohandwerkzeug hin ori-
entierte Stirnseite (12) aufweist, an der es mit der
Absaugvorrichtung über einen Anschlussstutzen
verbindbar ist, eine davon abgewandte Endseite
(38) und zwei einander gegenüberliegende Längs-
seiten (30) sowie eine von dem Maschinengehäuse
(6) abgewandte Bodenseite (34) und eine dem Ma-
schinengehäuse (6) zugewandte Deckseite (32).

4. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnung (60) an der Endseite
(38) angeordnet ist.

5. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Maschinengehäuse
(6) und der Deckseite (32) zumindest bereichswei-
se ein Abstand (26) in der Montageposition ver-
bleibt und das Maschinengehäuse (6) in diesem Be-
reich als Griff (20) ausgebildet ist und das Gehäu-
sebauteil (8) einen Griffschutz bildet gegen Berüh-
rungen eines Benutzers mit einem Werkstück oder
dem Werkzeug (10).

6. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäusebauteil (8) Luftaus-
trittsöffnungen (28) aufweist, die insbesondere
schlitzförmig ausgebildet sind.

7. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftaustrittsöffnungen (28) an
der Boden- (34) und/oder Deckseite (32) bzw. den
Längsseiten (30) vorgesehen sind.

8. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (40) zum Verschließen
der Öffnung (60) gelenkig an dem Gehäusebauteil
(8) festgelegt ist und insbesondere in der geöffne-
ten und der geschlossenen Stellung einrastbar ist.

9. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Deckel (40) eine Dichtkante

(46) vorgesehen ist, die mit einer umlaufenden
Dichtkante in dem Gehäusebauteil (8) korrespon-
diert und sich hierin einfügt, wobei die Dichtkante
insbesondere in die Führungsmittel integriert ist.

10. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäusebauteil (8) als Zwei-
Schalengehäuse ausgebildet ist.

11. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Filtermittel (50) ein Filterein-
satz bestehend aus einem Rahmen (52) und einem
hiermit fest verbundenen Filter (54) ist und der Rah-
men (52) mit den Führungsmitteln zusammenwirkt.

12. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Endseite (38) des Gehäusebau-
teils (8) eine Kabeltülle (16), die an dem Maschi-
nengehäuse (6) angebracht ist und aus diesem her-
vorsteht, umgreift.

13. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäusebauteil (8) mit dem
Maschinengehäuse (6) dicht verbunden ist, wobei
insbesondere im Gehäusebauteil (8) an der Stirn-
seite (12) oder der korrespondierenden Seite des
Maschinengehäuse (6) eine umlaufende Dichtung,
insbesondere ein O-Ring vorgesehen ist, gegen
den das andere Bauteil anliegt.

14. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rahmen (52) des Filtereinsat-
zes rechteckig gestaltet ist, so dass die Stirn- und
Endseite des Filtermittels (50) gleich ausgebildet
sind.

15. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filter (54) ein Faltenfilter ist, wo-
bei ein Filterfalten-Abschluss (58), der insbesonde-
re aus Kunststoff bestehen kann, einstückig an dem
Rahmen (52) festglegbar ist.

16. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäusebauteil (8) in Richtung
seiner Bodenseite (34) nicht über das Werkzeug
hinausragt.

17. Elektrohandwerkzeug, nach einem oder mehreren
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei abgenommenem Gehäusebau-
teil (8) an den Anschlussstutzen der Absaugvorrich-
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tung des Maschinengehäuses (6) eine Staubab-
saugvorrichtung anschließbar ist.
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